
 

                                                                          

Sehr geehrte Eltern,                                                                            10.09.2021 

 

in der Vergangenheit gab es in Einzelfällen Missverständnisse über die 

Verfahrensweise bei Unterrichtsversäumnissen von Schülerinnen und Schülern. 

Deshalb möchte ich Ihnen nachfolgend die wichtigsten Regeln mitteilen. Wir 

beziehen uns dabei auf einen entsprechenden Erlass des Kultusministeriums 

des Landes Sachsen- Anhalt. 

1. Die Eltern besitzen grundsätzlich gegenüber der Schule die Informations- 

und Nachweispflicht über die Zeiten der Nichtteilnahme der Kinder und 

Jugendlichen am Unterricht. Der durch die Abwesenheit versäumte 

Unterrichtsstoff ist zeitnah nachzuholen. 

2. Beim Fernbleiben vom Unterricht ist die Schule durch die Eltern am 

ersten Fehltag zu informieren. Sollte dies aus zwingenden Gründen nicht 

möglich sein, ist im Ausnahmefall diese Information spätestens am 

zweiten Fehltag nachzuholen.  

3. Bei Rückkehr zum Unterricht haben Erziehungsberechtigte schriftlich den 

Grund des Fernbleibens für den gesamten Zeitraum mitzuteilen 

(Entschuldigungsschreiben). Dieses Schreiben muss spätestens am 

dritten Tag nach der Rückkehr in der Schule vorliegen. Dem Schreiben 

kann eine ärztliche Bescheinigung beigefügt werden. 

4. Unterbleibt die Information an die Schule oder wird das Fehlen nicht 

fristgerecht schriftlich entschuldigt, so können die Fehlzeiten vom 

Klassenlehrer als unentschuldigt gewertet werden. 

5. Bei sehr häufigem Fehlen aus gesundheitlichen Gründen kann die Schule 

die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangen. Sofern dafür 

Kosten entstehen, sind diese durch die Eltern zu tragen. 



6. Nach einem Krankenhausaufenthalt ist eine ärztliche Bescheinigung 

vorzulegen, dass das Kind wieder die Schule besuchen darf. Wichtige 

medizinische Hinweise zum Umgang mit dem Kind (z.B. Lagerung, Heben 

und Tragen) sind der Schule mitzuteilen. 

7. Anträge auf Freistellung vom Unterricht aus persönlichen Gründen sind 

durch die Eltern rechtzeitig beim Klassenlehrer zu stellen. 

8. Über das Verhalten bei Betriebspraktika und Schulfahrten werden die 

Schüler gesondert belehrt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S.Danies 

Förderschulrektorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


